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Unterrichtung 
 
 

durch den Präsidenten des Landtags 

 
 
 
 
 
Einsetzung eines Unterausschusses Personal des Haushalts- und Finanzausschusses  
 
 
 
 
 
 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 13. Juli 2017 einen  
 

Unterausschuss Personal 
 
eingesetzt.  
 
Gemäß § 48 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtags können Ausschüsse zur Vorbereitung 
der Beschlüsse mit Zustimmung des Landtags Unterausschüsse einsetzen. Der Landtag hat 
der Einsetzung des Unterausschusses Personal des Haushalts- und Finanzausschusses in 
seiner Sitzung am 12. Juli 2017 vorab zugestimmt (Drucksache 17/87). 
 
 


